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Informationsanliegen: 
 
 
Das „Gutachten zur Ermittlung der Zonenanfangs- und Zonenendwerte zur Vorbereitung der 
Berechnung der Ausgleichsbeträge für Grundtücke im Sanierungsgebiet Altstadt Coswig“ 
liegt vor und dient als Grundlage für vertragliche Vereinbarungen zur vorgesehenen 
vorfristigen freiwilligen Ablöse des Ausgleichsbetrags. 
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Informationsinhalt: 
 

Der Stadtrat der Stadt Coswig (Anhalt) hat auf der Grundlage von vorbereitenden 
Untersuchungen, die die Sanierungsbedürftigkeit des Gebiets belegten, für Teile der Altstadt 
von Coswig (Anhalt) im Jahr 1993 die förmliche Festlegung des Sanierungsgebietes als 
Satzung beschlossen. 

Ziel der Satzung war und ist es, die vorhandenen städtebaulichen Probleme durch Bau- und 
Ordnungsmaßnahmen zu beseitigen sowie die Erhaltung und Bewahrung des ortstypischen 
Erscheinungsbildes. 

Mit der Rechtskraft des Sanierungsgebiets konnten Städtebaufördermittel von Bund und 
Land aus dem Programm "Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen" 
akquiriert und zusammen mit dem Anteil der Stadt Coswig (Anhalt) eingesetzt werden. Nach 
dem Auslaufen dieses Förderprogramm wurden vornehmlich Fördermittel aus dem Bund-
Länder-Programm „Städtebaulicher Denkmalschutz“ verwendet. Einzelne Vorhaben erhielten 
Mittel aus dem Programm „Stadtumbau Ost“. 

Neben dem Einsatz von Fördermitteln hat die förmliche Festlegung eines Sanierungsgebiets 
auch für die Eigentümer von Grundstücken im Gebiet umfangreiche Rechtsfolgen. So sind 
bspw. Baumaßnahmen aber auch Rechtsgeschäfte wie Kauf-, Teilung oder Kreditaufnahme 
genehmigungspflichtig. 

Außerdem haben die Eigentümer im Sanierungsgebiet gemäß § 154 (1) Baugesetzbuch 
(BauGB) mit Abschluss der Sanierung (Aufhebung der Sanierungssatzung) an die Stadt 
einen Betrag in Geld zu leisten, der dem Wert der durch die Sanierung eingetretenen 
Bodenwertsteigerung entspricht, der sog. Ausgleichsbetrag.  

Nach § 154 (3) BauGB kann die Stadt die vorzeitige Ablösung dieses Ausgleichsbetrages 
zulassen, wenn für das Grundstück die Ziele und Zwecke der Sanierung erreicht wurden und 
der Ausgleichsbetrag mit hinreichender Sicherheit bestimmt werden kann, das 
Sanierungsverfahren also kurz vor dem Abschluss steht. Die Bodenwertsteigerung können 
gutachterlich sowohl von einem öffentlich bestellten und vereidigten Sachverständigen für 
Grundstückswertermittlung oder dem örtlich zuständigen Gutachterausschuss ermittelt 
werden. 

Nach Ausschreibung der gutachterlichen Leistung durch die Stadtverwaltung wurde der 
Auftrag an das Büro ifzk Institut für Zukunftskommunikation, Berater, Trainer, 
Sachverständige vergeben. Durch die Sachverständigen für Grundstücksbewertung Herrn 
Dr. Sattler und Frau Gering-Klehn wurden unter Mitwirkung der zeitweiligen Arbeitsgruppe 
„Zustandsanalyse Sanierungsgebiet „Altstadt Coswig“ für das Sanierungsgebiet die 
Grundlagen geschaffen, die Ausgleichsbeträge errechnen zu können. Dazu wurden aufgrund 
der örtlichen Gegebenheiten Bodenrichtwertzonen festgelegt und nach dem Brandenburger 
Modell (Weiterentwicklung des Zielbaumverfahrens) die zonalen Anfangs- und Endwerte, 
aus den veröffentlichten Bodenrichtwerten, der Kaufpreissammlung und der Einschätzungen 
aus der Arbeitsgruppe die jeweiligen Wertveränderungen aus den Lageveränderungen 
ermittelt. Bei den ausgewiesenen Werten handelt es sich ausschließlich um Bodenwerte, 
keine Grundstückswerte, also lediglich durchschnittliche Lagewerte eines unbebaut 
gedachten Grundstückes vor Beginn und nach Abschluss des Sanierungsverfahrens. Diese 
zonalen Werte (Zonenkarten) sind als Anlagen beigefügt.  
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Pro Erhebungsfall sind u.a. die grundstücksspezifischen Faktoren, wie z.B. Auswirkungen 
der Grund- und Bodenbeschreibung bezogen auf den o.g. Richtwert, wertbeeinflussende 
Rechte und Belastungen, die Lage und der Schnitt des Grundstückes, die Abhängigkeit der 
spezifischen Bodenpreise von der Grundstücksgröße zu erfassen und im Weiteren zu 
bewerten, um den für das konkrete Grundstück exakten Ausgleichsbetrag feststellen zu 
können. Dazu wurde von der Stadt Coswig (Anhalt) der Zugang zu einer speziellen Software 
erworben. Die weitere Bearbeitung zur Ermittlung des Ausgleichsbetrags für die jeweiligen 
konkreten Grundstücke erfolgt durch das Bauamt mittels einer vom Gutachterteam 
entwickelten und der Stadtverwaltung zur Nutzung freigegebenen Software. 

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Sachgebiet Stadtplanung/ Stadtsanierung sind auch 
erster Ansprechpartner für die Eigentümer zum Thema „Ausgleichsbeträge“. Durch die 
webbasierte Ermittlung der Ausgleichsbeträge ist die verfahrenstechnische 
Gleichbehandlung der ausgleichsbetragspflichtigen Grundstückseigentümer von Anfang an 
gewährleistet. 
  

 

 

 
Finanzielle Auswirkungen: 
 
JA:    NEIN:      X 
 
Aufwendungen:    
 
Erträge:    
 
Planmäßig bei Kto.:   
 
Überplanmäßig bei Kto.:  
Außerplanmäßig bei Kto.:  
 
Bemerkungen:     

 

 
Anlagen: 
 
Präsentation – Eckpunkte aus dem Zonenwertgutachten 
Zonenwertkarten 
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